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ANWALTSVEREINIGUNG HANAU

Mitglied des Deutschen Anwaltsvereins

Anwaltsvereinigung Hanau  •  Frankfurter Str. 8  •  63571 Gelnhausen
Hessisches Ministerium der Justiz, 

für Integration und Europa 
Herr Staatssekretär Dr. Rudolf Kriszeleit
Luisenstraße 13
65185 Wiesbaden 







Gelnhausen, den 22.11.2010 D9/334

Betr.: Gesetz zur Änderung gerichtsorganisatorischer Regelung / Diskussionsentwurf 

Sehr geehrter Herr Dr. Kriszeleit,

wie ich bereits in unserem kurzen Gespräch anlässlich der Begegnung bei der Amtseinführung von Frau Dr. Franke als neuer Präsidentin des Landgerichts Hanau zum Ausdruck gebracht habe, hält die Anwaltsvereinigung beim Landgericht Hanau nicht nur die Übertragung der Zuständigkeiten des Arbeitsgerichts Hanau auf das Arbeitsgericht Fulda und das Arbeitsgericht Offenbach für falsch, sondern auch die Überführung der bisherigen Zuständigkeit des Amtsgerichts Gelnhausen für die Gemeinden Freigericht und Hasselroth in die Zuständigkeit des Amtsgerichts Hanau.

1. Die Übertragung der Zuständigkeiten des Arbeitsgerichtes Hanau ist in unseren Augen eine praxisferne Entscheidung zu Lasten der rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger. Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Zeugen und Parteivertretern aus dem Main-Kinzig-Kreis werden weite Wege und Verluste durch Arbeitsausfall und Reiseaufwand zugemutet. Die für das Justizressort erhoffte Ersparnis steht in keinem Verhältnis zu den dadurch verursachten Verlusten.

Nachdem Sie klar zum Ausdruck gebracht haben, dass an der Übertragung der Zuständigkeiten kein Weg mehr vorbeiführt, so sollten doch wenigstens die Auswirkungen für Parteien und Prozessvertreter soweit wie möglich abgemildert werden. In Übereinstimmung mit Kommunen und Verbänden regen wir deshalb dringend an, von der Möglichkeit des § 14 Abs. 2 Arbeitsgerichtsgesetz Gebrauch zu machen und

                                                     Gütetermin-Gerichtstage

in Hanau und Gelnhausen einzurichten, wie sie in der Vergangenheit mit großer Akzeptanz im hiesigen Landgerichtsbezirk praktiziert wurden und in den benachbarten Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ebenfalls praktiziert werden.

Auch die Einrichtung von Außenkammern wäre ein Weg.

2. Die Beschneidung der räumlichen Zuständigkeit des Amtsgerichts Gelnhausen halten wir für falsch. Sie steht im Gegensatz zu dem von Herrn Minister Hahn im Rahmen der Veranstaltungen in Wiesbaden postulierten Grundsatz der Erhaltung und Schaffung wirtschaftlich vernünftiger Betriebsgrößen. Die räumlichen und personellen Kapazitäten in Gelnhausen sind ohne weiteres vorhanden. Von daher sollten diese Kapazitäten auch durch entsprechende Richterstellen für den derzeitigen Zuständigkeitsbereich geschaffen und erhalten werden.

Der derzeitige Bezirk steht in Kongruenz mit den Zuständigkeitsbereichen des Jugendamtes, der Betreuungsstellen und auch der Polizeistation Gelnhausen. Die im Entwurf angedachte Herausnahme von Teilflächen führt zu einer erheblichen Störung der seit vielen Jahren gewachsenen Abläufe und Strukturen der Rechtspflege und sollte schon deshalb vermieden werden. 

Außerdem ginge auch diese Maßnahme mit einer erheblichen Erhöhung von Reisezeiten und –aufwendungen der rechtsuchenden Bürger einher. Die damit verbundene Schwächung der Rechtsgewährung in der Fläche sollte dringend vermieden werden.

Wir regen deshalb dringend an, von der Übertragung der Zuständigkeit des Amtsgerichts Gelnhausen für die Gemeinden Freigericht und Hasselroth auf das Amtsgericht Hanau abzusehen.

Unsere Vereinigung vertritt mit rund 300 Mitgliedern nahezu alle forensisch tätigen Anwälte im Landgerichtsbezirk Hanau. Unsere Mitglieder stehen im direkten Kontakt mit den rechtsuchenden Bürgern. Sie dürfen deshalb davon ausgehen, dass die vorstehenden Anregungen nicht nur das Anliegen der Anwaltschaft, sondern auch die unmittelbaren Interessen der rechtsuchenden Bürger repräsentieren. 

Mit freundlichen Grüßen

K u r t    P i t z

Vorsitzender
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